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Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach  
Prak:sche Philosophie/Philosophie (Stand 2026) 

 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI des schulinternen Konzepts zur Leistungsbeur-
teilung sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Philosophie und Kapitel 5 PrakHsche Philosophie hat 
die Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrück-
meldung beschlossen. Die Absprachen betreffen das lerngruppenübergreifende gemeinsame 
Handeln der Fachgruppenmitglieder. Bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schü-
lern im Fach Philosophie werden erbrachte Leistungen in den Beurteilungsbereichen „SchriS-
liche Arbeiten“ sowie „SonsHge Leistungen im Unterricht“ im Fach PrakHsche Philosophie al-
lein im Beurteilungsbereich „SonsHge Leistungen im Unterricht“ berücksichHgt. 
Die Leistungsbewertung insgesamt bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erworbenen Kompetenzen und setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler hinreichend 
Gelegenheit haWen, die im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzen zu erwerben. 
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulaHv. Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen werden darauf 
ausgerichtet, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, Kompetenzen wiederholt und 
in wechselnden Zusammenhängen unter Beweis zu stellen. Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden 
ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Die Schülerinnen und Schüler erhal-
ten von ihnen ein den Lernprozess begleitendes Feedback sowie Rückmeldungen zu den er-
reichten Lernständen, die eine Hilfe für die Selbsteinschätzung sowie eine ErmuHgung für das 
weitere Lernen darstellen. Dies erfolgt auch in Phasen des Unterrichts, in denen keine Leis-
tungsbeurteilung durchgeführt wird. Die Beurteilung von Leistungen verknüpfen die Fachleh-
rerinnen und Fachlehrer grundsätzlich mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und Hin-
weisen zum individuellen LernfortschriW. 
In diesem Zusammenhang stellen die Lernberatungen für die Schülerinnen und Schüler sowie 
für die ErziehungsberechHgten ein zentrales Anliegen der FachschaS dar. Gelegenheit dazu 
wird an den Eltern- und Schülersprechtagen gegeben. Bei nicht ausreichenden Leistungen bie-
tet die LehrkraS dem Schüler bzw. der Schülerin (sowie den ErziehungsberechHgten) spezielle 
Beratungstermine im Rahmen der üblichen Sprechzeiten an. Zentrale Inhalte der Beratungs-
gespräche werden dokumenHert. Zudem werden die Lernhinweise und die Unterstützungsan-
gebote der LehrkraS schriSlich festgehalten. 
Die Leistungsbewertung (§ 70 Abs. 4 SchulG) wird so angelegt, dass die Kriterien für die No-
tengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die Korrekturen sowie die 
KommenHerungen den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung 
ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, einen angemessenen Umgang 
mit eigenen Stärken, Entwicklungsnotwendigkeiten und Fehlern einzuüben. Sie erhalten von 
den Fachlehrern und Fachlehrerinnen gezielte Hinweise zu individuell erfolgversprechenden 
allgemeinen und fachmethodischen Lernstrategien. 
Im Sinne der OrienHerung an den zuvor formulierten Anforderungen werden grundsätzlich alle 
im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzbereiche bei der Leistungsbewertung angemessen 
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berücksichHgt. Ein isoliertes, lediglich auf ReprodukHon angelegtes Abfragen einzelner Daten 
und Sachverhalte allein kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfest-
stellung nicht gerecht werden.  
Bei Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Partner- oder Gruppenarbei-
ten erbringen, wird der individuelle Beitrag zum Ergebnis der Partner- bzw. Gruppenarbeit ein-
bezogen.  
Die Kursabschlussnote in der SII wird gleichwerHg aus den Endnoten beider Beurteilungsbe-
reiche gebildet.  
Eine rein rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist unzulässig, vielmehr ist die Gesamt-
entwicklung der Schülerin oder des Schülers im Kurshalbjahr zu berücksichHgen. 
Bei Kursen ohne Klassenarbeiten oder Klausuren entspricht die Endnote der „SonsHgen Mitar-
beit“ der Gesamtnote. 
Die Kursabschlussnote im Fach PrakHsche Philosophie wird entsprechend der Vorgaben des 
schulinternen Konzepts zur Leistungsbeurteilung den beiden Endnoten der „SonsHgen Mitar-
beit“ gebildet. 
 
 
Überprüfung der schriftlichen Leistung 
 
• Im 1. und 2. Halbjahr der Einführungsphase wird eine Klausur zur Überprüfung der schriftli-
chen Leistung geschrieben (und zwar meist im 2. Quartal). 
• In der Qualifikationsphase erhöht sich die Anzahl der zu schreibenden Klausuren auf zwei 
pro Halbjahr. 
• Das Format der Aufgaben des schriftlichen Abiturs wird schrittweise entwickelt und schwer-
punktmäßig eingeübt. 

- Im 1. Halbjahr der Einführungsphase liegt der Schwerpunkt auf der Analyse und In-
terpretation eines philosophischen Textes (AFB I+II), 
- im 2. Halbjahr auf dem Schreiben einer kritischen Stellungnahme (AFB III), 
- im 1. Jahr der Qualifikationsphase liegt der Schwerpunkt auf der Rekonstruktion phi-
losophischer Positionen und Denkmodelle und dem Vergleich philosophischer Texte 
und Positionen,  
- im 2. Jahr der Qualifikationsphase auf der Beurteilung philosophischer Texte und Po-
sitionen (I). 
 

Kriterien für die Bewertung der schriftlichen Leistung 
Die Bewertung der schriftlichen Leistungen, insbesondere von Klausuren, erfolgt anhand von 
jeweils zu erstellenden Bewertungsrastern (Erwartungshorizonte), die sich an den Vorgaben 
für die Bewertung von Schülerleistungen im Zentralabitur orientieren. Beispielhaft für die da-
bei zugrunde zu legenden Bewertungskriterien werden folgende auf die Aufgabenformate des 
Zentralabiturs bezogenen Kriterien festgelegt: 
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Aufgabentyp I: Erschließung eines philosophischen Textes mit Vergleich und Beurteilung 
• eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem philosophischen Text zugrundelie-
genden Problems bzw. Anliegens sowie seiner zentralen These 
• kohärente und distanzierte Darlegung des in einem philosophischen Text ennalteten Gedan-
ken- bzw. ArgumentaHonsgangs 
• sachgemäße IdenHfizierung des gedanklichen bzw. argumentaHven Auoaus des Textes 
(durch performaHve Verben u. a.) 
• Beleg interpreHerender Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate, Text-
verweise) 
•  funkHonale, strukturierte und distanzierte RekonstrukHon einer bekannten philosophischen 
PosiHon bzw. eines philosophischen Denkmodells 
• sachgerechte Einordnung der rekonstruierten PosiHon bzw. des rekonstruierten Denkmo-
dells in übergreifende philosophische Zusammenhänge 
• Darlegung wesentlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener philosophischer 
PosiHonen bzw. Denkmodelle 
• argumentaHv abwägende und kriterienorienHerte Beurteilung der Tragfähigkeit bzw. Plausi-
bilität einer philosophischen PosiHon bzw. eines Denkmodells 
• stringente und argumentaHv begründende Ennaltung einer eigenen PosiHon zu einem phi-
losophischen Problem 
• Beachtung der Aufgabenstellung und gedankliche Verknüpfung der jeweiligen Beiträge zu 
den Teilaufgaben 
• Verwendung einer präzisen und differenzierten Sprache mit einer angemessenen Verwen-
dung der Fachterminologie 
• Erfüllung standardsprachlicher Normen 
 
Aufgabentyp II: Erörterung eines philosophischen Problems 
• eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem Text bzw. einer oder mehrerer phi-
losophischer Aussagen oder einem Fallbeispiel zugrundeliegenden philosophischen Problems 
• kohärente Ennaltung des philosophischen Problems unter Bezug auf die philosophische(n) 
Aussage(n) bzw. auf relevante im Text bzw. im Fallbeispiel angeführte Sachverhalte 
• sachgerechte Einordnung des ennalteten Problems in übergreifende philosophische Zusam-
menhänge 
• kohärente und distanzierte Darlegung unterschiedlicher Problemlösungsvorschläge unter 
funkHonaler Bezugnahme auf bekannte philosophische PosiHonen bzw. Denkmodelle 
• Aufweis wesentlicher Voraussetzungen und Konsequenzen der dargelegten philosophischen 
PosiHonen bzw. Denkmodelle 
• argumentaHv abwägende Bewertung der ÜberzeugungskraS und Tragfähigkeit der dargeleg-
ten philosophischen PosiHonen bzw. Denkmodelle im Hinblick auf ihren Beitrag zur Problemlö-
sung 
• stringente und argumentaHv begründende Ennaltung einer eigenen PosiHon zu dem betref-
fenden philosophischen Problem 
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• Klarheit, Strukturiertheit und Eigenständigkeit der Gedankenführung 
• Beachtung der Aufgabenstellung und gedankliche Verknüpfung der einzelnen ArgumentaH-
onsschriWe 
• Beleg interpreHerender Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate, Text-
verweise) 
• Verwendung eine präzisen und differenzierte Sprache mit einer angemessenen Verwendung 
der Fachterminologie 
• Erfüllung standardsprachlicher Normen 
 
Es gelten die bundesweit einheitlich festgelegten Zeichen für die Korrektur schriftlicher Arbei-
ten. Darüberhinausgehende fachspezifische Korrekturzeichen sind nicht vorgesehen. 
 
 
Facharbeiten 
Die Facharbeit ersetzt am Willy-Brandt-Gymnasium die 3. Klausur in der Q1, fällt also nach 
diesem schulinternen Lehrplan in das Inhaltsfeld Werte und Normen des Handelns, wobei auch 
Themen aus dem Feld Das Selbstverständnis des Menschen gewählt werden können. Für Schü-
lerinnen und Schüler, die eine Facharbeit in Philosophie schreiben wollen und keine eigenen 
thematischen Vorstellungen haben, kann hier auf die folgende, aus der bisherigen Arbeit ent-
sprungene Themenliste zurückgegriffen werden, die ständig erweitert wird: 
 
• Warum überhaupt moralisch sein? – zum Zusammenhang von Glück und Moral (Bayertz, 
Höffe) 
• Akt der Freiheit oder Frevel? – zur ethischen Beurteilung des Suizids 
• Der buddhistische Weg zum Glück und seine Bedeutung für einen modernen Europäer 
• Der Mensch als Maschine mit Verantwortung? – zur ethischen Tragfähigkeit einer materia-
listischen Menschenauffassung 
• Goldene Regel oder Kategorischer Imperativ? – was taugt eher als moralischer Kompass? 
• Ethische Implikationen in der rechtlichen Auseinandersetzung um das Luftsicherheitsgesetz 
• Hat der Mensch einen freien Willen? – Die Diskussion um die Libet-Experimente (Pauen, 
Bieri) 
• Ist Lügen erlaubt? – zur ethischen Beurteilung einer alltäglichen menschlichen Gewohnheit 
(Kant, Dietz) 
• Liebe und Freundschaft bei Platon und Aristoteles als Fundamente einer Tugendethik 
• Rechte für Tiere? / Tötung von Neugeborenen? – zur Tragfähigkeit des Präferenzutilitarismus 
von Peter Singer 
• Reduplizierendes Klonen – ein legitimer Weg zur Unsterblichkeit? 
• Therapeutisches Klonen – Chance zur Vernichtung oder Rettung von Leben? 
 
In Zusammenarbeit mit Vertretern der übrigen Fächer gibt es Merkblätter zu Regeln des wis-
senschaftlichen Arbeitens und Zitierens, die den Schülerinnen und Schülern, die ihre 
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Facharbeit in diesem Aufgabenfeld schreiben wollen, ausgehändigt und vom Betreuer bzw. 
der Betreuerin der Arbeit erläutert wird. 
 
 
Überprüfung der sonstigen Leistung im Fach Philosophie  
 
Inhaltlich kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ im Fach Philosophie die nach-
folgend aufgeführten Überprüfungsformen zum Einsatz: 
 
A Erfassung und Darlegung eines philosophischen Problems 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen auf der Grundlage der Analyse eines Fallbeispiels bzw. 
eines präsentativen oder diskursiven Materials ein philosophisches Problem, explizieren es 
und ordnen es ggf. in einen umfassenderen fachlichen Kontext ein. 
 
B Erörterung eines philosophischen Problems 
Die Schülerinnen und Schüler erörtern ein philosophisches Problem mit Materialgrundlage 
(z. B. Texterörterung) oder ohne Materialgrundlage (z. B. Essay), indem sie das Für und Wider 
argumentativ abwägen und auf dieser Grundlage eine eigene Position entwickeln. 
 
C Diskursive oder präsentative Darstellung philosophischer Sachzusammenhänge 
Die Schülerinnen und Schüler stellen philosophische Sachzusammenhänge dar, indem sie 
diese in diskursiver Gestaltung (z. B. Strukturskizze, Leserbrief; Interview) oder in künstleri-
scher Gestaltung (z. B. bildliche oder szenische Darstellung, die diskursiv ergänzt bzw. kom-
mentiert wird) zum Ausdruck bringen. 
 
D Bestimmung und Explikation philosophischer Begriffe 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen grundlegende philosophische Begriffe, indem sie de-
ren Merkmale darlegen, sie von anderen Begriffen abgrenzen und sie in Anwendungskontex-
ten entfalten. 
 
E Analyse und Interpretation eines philosophischen Textes 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren einen philosophischen Text, indem sie das diesem 
zugrunde liegende Problem bzw. Anliegen sowie die zentrale These ermitteln, den gedankli-
chen Aufbau bzw. die Argumentationsstrukturen darstellen und wesentliche Aussagen inter-
pretieren. 
F Rekonstruktion philosophischer Positionen und Denkmodelle 
Die Schülerinnen und Schüler rekonstruieren philosophische Positionen und Denkmodelle in 
ihren wesentlichen gedanklichen und argumentativen Schritten unter Fokussierung 
auf eine vorliegende Problemstellung. 
 
G Darstellung philosophischer Positionen in Anwendungskontexten 
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Die Schülerinnen und Schüler stellen philosophische Positionen in Anwendungskontexten dar, 
indem sie diese in neuen lebensweltlichen Zusammenhängen darlegen und ihren diesbezügli-
chen Problemlösungsbeitrag aufzeigen. 
 
H Vergleich philosophischer Texte bzw. Positionen 
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen philosophische Texte bzw. Positionen, indem sie ge-
dankliche Bezüge zwischen ihnen herstellen, sie voneinander abgrenzen und sie in umfassen-
dere fachliche Kontexte einordnen. 
 
I Beurteilung philosophischer Texte und Positionen 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen philosophische Texte und Positionen, indem sie de-
ren Voraussetzungen und Konsequenzen aufzeigen, ihre gedankliche bzw. argumentative 
Konsistenz sowie ihre Tragfähigkeit bewerten.  
(siehe KLP, S. 46f) 
 
 
Neben den o. g. obligatorischen Formen der Leistungsüberprüfung werden weitere Instru-
mente der Leistungsbewertung genutzt, u. a.: 
• mündliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Referate, Prä-
sentationen, Kurzvorträge) 
• Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten 
• schriftliche Übungen bzw. Überprüfungen 
• weitere schriftliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Protokolle, Materialsammlungen, 
Hefte/Mappen, Portfolios, Lerntagebücher) 
• Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. Präsentation, 
Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Projektarbeit) 
 
 
Hausaufgaben 
Im Fach Philosophie (Sek. II) werden Hausaufgaben zur Vor- bzw. Nachbereitung von Inhalten 
erteilt, wenn die Unterrichtsgegenstände und -themen dies erfordern. Hausaufgaben werden 
jedoch nicht von einem Tag auf den anderen erteilt, wenn die Schülerinnen und Schüler Nach-
mittagsunterricht haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Sonstige Mitarbeit im Fach „Praktische Philosophie“ 
 
Im Fach PrakHsche Philosophie kommen im Beurteilungsbereich SonsHge Leistungen im Un-
terricht" sowohl schriSliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tra-
gen. 
Zu den Bestandteilen der "SonsHgen Leistungen im Unterricht" zählen u. a.: 
• mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzreferate) 
• schriSliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, HeSe/ Mappen, 
Pornolios, Lerntagebücher, in den Unterricht eingebrachte Hausaufgaben) 
•  kurze schriSliche Übungen mit einer maximalen Dauer von 20 Minuten sowie 
•  Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schülerakHven Handelns (z.B. Rollenspiel, Pro-
und Contra-Diskussionen, Befragung, Erkundung, PräsentaHon), 
•  Mitarbeit an Projekten oder WeWbewerben. 
 
Der Bewertungsbereich „SonsHge Leistungen im Unterricht" erfasst die Qualität und die Kon-
Hnuität der mündlichen und schriSlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. 
Mündliche Leistungen werden dabei in einem konHnuierlichen Prozess vor allem durch Be-
obachtung während des Schuljahres festgestellt. Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssitua-
Honen im Unterricht zu unterscheiden. Für die Bewertung der Leistungen ist die Unterschei-
dung in eine Verstehensleistung und eine vor allem sprachlich repräsenHerte Darstellungsleis-
tung hilfreich und notwendig. 
Das Gespräch in seinen unterschiedlichen Formen ist für die Lernprozesse im PrakHsche-Phi-
losophie-Unterricht von wesentlicher Bedeutung. Insofern stellt das Unterrichtsgespräch ei-
nen wichHgen Bereich für die ErmiWlung des Lernerfolgs dar. 
Die nachfolgenden Kriterien sollen sowohl Lehrerinnen und Lehrern als auch Schülerinnen und 
Schülern als transparente OrienHerungshilfe zur Leistungsbewertung dienen. Ein Bewertungs-
bogen zur Selbsteinschätzung der mündlichen Leistungen im Fach PrakHsche Philosophie für 
Schülerinnen und Schüler" kann zur Selbsteinschätzung der mündlichen Leistungen der Schü-
lerinnen und Schüler herangezogen werden. 
 
 
Weitere fachspezifische Bewertungskriterien sind zu berücksichHgen: 
• Fähigkeit, sich in andere Sicht- und Erlebnisweisen hineinzuversetzen, diese differenziert und 
intensiv widerzuspiegeln, 
• Fähigkeit zur diskursiven Auseinandersetzung in verschiedenen Sozialformen des Unter-
richts; dazu gehört insbesondere, anderen zuzuhören und auf deren Beiträge respektvoll und 
sachorienHert einzugehen, 
• kriHsche und methodenbewusste Auseinandersetzung mit Problemstellungen mit dem Ziel 
selbstständiger Urteilsbildung. 
Dichte, Komplexität und Schlüssigkeit von Argumentationen,  
• die Berücksichtigung der Fachsprache in schriftlichen und mündlichen Beiträgen,  
• Qualität der Gestaltung von praktischen Arbeiten (z.B. Collagen, Fotoserien, Bildern, Plaka-
ten und Videofilmen sowie Rollenspiele und szenische Darstellungen). 
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Übergeordnete Kriterien 
 
Die Bewertungskriterien für eine Leistung werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn 
der jeweiligen Kurshalbjahre transparent gemacht. Die folgenden– an die Bewertungskriterien 
des Kernlehrplans für die Abiturprüfung angelehnten – allgemeinen Kriterien gelten sowohl 
für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung im Fach Phi-
losophie/Praktische Philosophie: 
 
• Umfang und Differenzierungsgrad der Ausführungen 
• sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Ausführungen 
• Angemessenheit der Abstraktionsebene 
• Herstellen geeigneter Zusammenhänge 
• argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen 
• Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit Sachverhalten und Problemstellungen 
• Klarheit und Strukturiertheit in Aufbau von Darstellungen 
• Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden 
• Verwendung von Fachsprache und geklärter Begrifflichkeit 
• Erfüllung standardsprachlicher Normen 
Der Grad der Anwendung der angeführten Maßstäbe hängt insgesamt von der Komplexität 
der zu erschließenden und darzustellenden Gegenstände ab. 
 
 
 
Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen 
• inhaltliche Qualität und gedankliche Stringenz der Beiträge 
• Selbständigkeit der erbrachten Reflexionsleistung 
• Bezug der Beiträge zum Unterrichtsgegenstand 
• Verknüpfung der eigenen Beiträge mit bereits im Unterricht erarbeiteten Sachzusammen-
hängen sowie mit den Beiträgen anderer Schülerinnen und Schüler 
• funktionale Anwendung fachspezifischer Methoden 
• sprachliche und fachterminologische Angemessenheit der Beiträge 
 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung: 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. 
• Intervalle 

- punktuelles Feedback auf im Unterricht erbrachte spezielle Leistungen 
- Quartalsfeedback (z. B. als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung) 
• Formen 
- Einstufung der Beiträge im Hinblick auf den deutlich werdenden Kompetenzerwerb, 
- individuelle Lern-/Förderempfehlungen (z. B. im Kontext einer schriftlichen Leistung) 
- Kriteriengeleitete Partnerkorrektur 
- Anleitung zu einer kompetenzorientierten Schülerselbstbewertung 
- Beratung am Eltern- oder Schülersprechtag 
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Förderung 
Im Ganzen beobachten die Lehrenden die Entwicklung der individuellen Leistungen über ei-
nen längeren Zeitraum, um auf dieser Grundlage ein Leistungsbild zu erhalten. Bei der Leis-
tungsbewertung ist zwischen einem pädagogischen und einem egalitären Leistungsprinzip zu 
unterscheiden: Nach jenem werden die Schüler/innen gemäß ihrer individuellen Lern- und 
Denkfortschritte beurteilt, nach diesem wird beurteilt, ob ihre Leistung einem für alle gültigen 
Maßstab (Standard) entspricht. Mit fortschreitender Schullaufbahn wird das egalitäre Leis-
tungsprinzip immer wichtiger, wobei ein Ermessensspielraum bestehen bleibt. Sollte ein/e 
Schüler/in die für den Philosophieunterricht festgelegten Standards nicht erreichen und in den 
Defizitbereich geraten, werden, nach Diagnose der individuellen Schwächen, entsprechende 
Förderhinweise gegeben, die ihm/ihr eine gezielte Steigerung der philosophischen Kompeten-
zen ermöglichen sollen. Umgekehrt erfolgt aber auch eine individuelle Förderung besonders 
begabter Schüler/innen etwa durch eine Teilnahme am alljährlich stattfindenden Bundes- und 
Landeswettbewerb „Philosophischer Essay“ oder indem ihnen die Möglichkeit eingeräumt 
wird, sich in Form von Referaten oder Präsentationen in besonderer Weise im Rahmen des 
Fachunterrichts zu qualifizieren. 
 


